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Stand: BMZ 27.02.2009 

    

VereinbarungVereinbarungVereinbarungVereinbarung    

 

zwischen 

 

    

Radio BOB!Radio BOB!Radio BOB!Radio BOB! GmbH & Co. KG,  GmbH & Co. KG,  GmbH & Co. KG,  GmbH & Co. KG, vertreten durch den Geschäftsführer, Herrn Ronny Winkler, 

Friedrich-Ebert-Straße 2, 34117 Kassel 

- nachfolgend „RADIO BOB!“ „RADIO BOB!“ „RADIO BOB!“ „RADIO BOB!“ genannt – 

 

und 

 

[bitte Band mit Mitgliedern und Anschri[bitte Band mit Mitgliedern und Anschri[bitte Band mit Mitgliedern und Anschri[bitte Band mit Mitgliedern und Anschrift ergänzen], ft ergänzen], ft ergänzen], ft ergänzen], vertreten durch [bitte ergänzen] [bitte ergänzen] [bitte ergänzen] [bitte ergänzen]    

 

- nachfolgend „Band“ „Band“ „Band“ „Band“ genannt – 

 

 

 

 

PräambelPräambelPräambelPräambel    

 

1. RADIO BOB! bietet der Band die Möglichkeit, sich on-Air den Hörern von RADIO BOB! 

vorzustellen. Dies erfolgt zunächst mittels einmaliger Sendung eines von RADIO BOB! 

auszuwählenden Titels der Band im Programm von RADIO BOB! zu einer von RADIO BOB! 

festzulegenden Sendezeit. 

 

Darüber hinaus ist RADIO BOB! auch berechtigt, den gesendeten Titel Hörern von RADIO 

BOB! über die von RADIO BOB! betriebene Website im Rahmen eines Online-Streamings 

oder wahlweise einer Download-Möglichkeit vorzustellen. Dies kann insbesondere im 

Rahmen eines „Votings“ erfolgen, mit dem die Hörer zur Bewertung der von RADIO BOB! 

eingestellten Songs aufgefordert werden.  
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2. Die Band sichert RADIO BOB! zu, über alle für die Sendung des von RADIO BOB! ausge-

wählten Titels im Programm von RADIO BOB! und über alle für dessen öffentliche Zu-

gänglichmachung auf der Website von RADIO BOB! erforderlichen Rechte zu verfügen. 

Dies gilt nicht, soweit es sich hierbei um Senderechte handelt, die von der GEMA 

und/oder der GVL wahrgenommen werden. Die Band sichert darüber hinaus insbeson-

dere zu, dass der von RADIO BOB! ausgewählte Titel keine Rechte Dritter verletzt – und 

zwar weder im Hinblick auf die Komposition, noch auf den Text, noch im Hinblick auf 

etwaige weitere Rechte Dritter, wie insbesondere Leistungsschutzrechte ausübender 

Künstler oder Tonträgerhersteller.  

 

3. Die Band räumt RADIO BOB! alle für die beliebig wiederholbare Sendung des Titels im 

Programm von RADIO BOB! erforderlichen Rechte ein. Dies erfasst insbesondere sowohl 

die terrestrische, als auch die IP-basierte Sendung über das Internet (Webradio).  

 

4. Die Band räumt RADIO BOB! das Recht ein, den Titel im Wege des On-demand-

Streamings auf der Website von RADIO BOB! öffentlich zugänglich zu machen und be-

liebigen Dritten unentgeltlich und wiederholbar zum Abruf zur Verfügung zu stellen. 

Darüber hinaus ist RADIO BOB! auch berechtigt, den Titel ganz oder teilweise als Down-

load auf der Website von RADIO BOB! unentgeltlich zur Verfügung zu stellen und die 

hierfür erforderliche Konvertierung in ein gängiges Dateiformat (wie z.B. MP3, WMV, AAC 

etc.) vorzunehmen. 

 

5. Die Band wird RADIO BOB! von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die diese gegen RADIO 

BOB! wegen einer der vorstehenden Verwertungshandlungen geltend machen, frei-

stellen. Dies erfasst auch die Kosten etwa erforderlicher – außergerichtlicher und ge-

richtlicher – Rechtsverteidigung. 

 

 

Kassel, den          …, den… 

 

 

 

..............................................................  ............................................................ 

Radio BOB! GmbH & Co. KG 


